
Die Stimmberechtigten der Einwohnergemeinde Siselen 
 
 

beschliessen gestützt auf 
 
 

 Art. 68 des Gesetzes vom 11. Juni 2001 über die öffentliche Sozialhilfe (Sozi-
alhilfegesetz) und 

 Art. 68 Abs. 2 des Gemeindegesetzes vom 16. März 1998 
 
 

folgendes 
 
 

Reglement über die Übertragung der Aufgaben im Bereiche 
der Spitex 

 
 
 
Grundsatz Art. 1 

Die Einwohnergemeinde Siselen überträgt der Einwohnergemeinde 
Aarberg die ihr obliegenden Aufgaben im Bereich der institutionel-
len Sozialhilfe gemäss  Gesetzgebung über die öffentliche Sozialhil-
fe soweit die Spitex betreffend und soweit die kantonale Gesund-
heits- und Fürsorgedirektion das Angebot bereitstellt und finanziert. 
 

Geltendes kommu-
nales Recht 

Art. 2  
Organisation und Zuständigkeiten richten sich nach der kantonalen 
Gesetzgebung über die öffentliche Sozialhilfe und nach dem Recht 
der Einwohnergemeinde Aarberg. 
 

Vertrag Art. 3 
Der Gemeinderat Siselen regelt die Einzelheiten durch Vertrag mit 
der Einwohnergemeinde Aarberg. 
 

Abänderung bisheri-
gen Rechts 

Art. 4 
Art. 69a Abs. 1 des Organisationsregelementes der Einwohnerge-
meinde Siselen betreffend die Aufgabenübertragung in den Berei-
chen öffentliche Sozialhilfe und Vormundschaft an die Einwohner-
gemeinde Erlach wird mit Inkrafttreten dieses Reglements wie folgt 
geändert: 
 
1 Die Einwohnergemeinde Siselen überträgt der Einwohnergemein-
de Erlach die ihr obliegenden Aufgaben im Bereich 
a) unverändert 
b) der institutionellen Sozialhilfe gemäss der Gesetzgebung 

über die öffentliche Sozialhilfe (ohne Spitex), soweit die kan-
tonale Gesundheits- und Fürsorgedirektion das Angebot be-
reitstellt und finanziert, 

c) unverändert“ 
 
 
 
 



 

Inkrafttreten Art. 5 
Der Gemeinderat bestimmt den Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses 
Reglements. 
 
 

 
Die Einwohnergemeindeversammlung vom 15. Juni 2009 nahm dieses Reglement an. 
 
 

Die Gemeindepräsidentin  Der Gemeindeschreiber 
 
 
 
 

M. Mundwiler    K. Eggimann 
 
 
 

Auflagezeugnis 
 
Der Gemeindeschreiber hat dieses Reglement vom  …….. bis ………… (dreissig Tage vor 
der beschlussfassenden Versammlung) im Büro der Gemeindeverwaltung Siselen  öffentlich 
aufgelegt. Er gab die Auflage im Anzeiger Amt Erlach vom …….. bekannt. 
 
2577 Siselen, ……… 
 
        Der Gemeindeschreiber: 
 
 
 
 
        K. Eggimann 
 
 


